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Checkliste für Antrag
Individuelle Förderung 
Zusammen mit dem Antrag müssen Sie einige Unterlagen abgeben. 
Da kann es schnell passieren, dass Sie etwas vergessen. 
Damit das nicht passiert, haben wir eine Checkliste für Sie. 
So können Sie sicher sein, dass Sie alle Unterlagen haben.

den unterschriebenen Antrag.

die unterschriebene Selbstauskunft.  

(wenn Sie keinen Nachweis der Bedürftigkeit haben).

einen Nachweis der Bedürftigkeit.  

Zum Beispiel den Bescheid von der Wohngeld-Stelle. 

eine Kopie von Ihrem Personalausweis.

einen Nachweis darüber, wie hoch Ihr Vermögen ist.  

Zum Beispiel Konto-Auszüge oder einen Bescheid von einem Amt, das Ihr Vermögen schon geprüft hat.

einen Nachweis, wie hoch Ihre Miete ist. 

ZumBeispiel einen Mietvertrag.

einen Nachweis darüber, wie lange Sie schon in Ihrer Wohnung wohnen.  

Zum Beispiel den Mietvertrag oder eine Bestätigung von Ihrem Vermieter.

Bescheide der Kranken- oder Pflegekasse.  

Diese Nachweise müssen Sie abgeben, wenn Sie Unterstützung beim Hausnotruf  

oder beim Umbau Ihrer Wohnung beantragen.

Welche Unterlagen müssen Sie abgeben?
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